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Elektrizitätswerke
des Kantons Zürich

Entwurf Gezeichnet Datum Geändert 1 Strassenkl. MassstabGeändert 2 Plotdatum Format

Gemeinde: Ort:
Objekt:

Zuständig bei Fragen:
Martin Keller 079 646 3207
Franc Schneider 079 315 3556
Marc Seier 079 307 4778
Victor Filipovic  078 838 2626
Mathias Spahn 079 563 5227

Netzregion Weinland
Deisrütistrasse 12
8472 Seuzach
Tel. 058 359 41 11
Fax.058 359 41 00

Hettlingen Grund
TS Grund - neue TS für PV Anlage

27.02.2025 Schwager 07.04.2025 07.04.2025 1:500 A1

AO:
Plan.-Nr.:CN-20783

Gemäss Leitungsverordnung muss die Lage der
Kabelrohranlage festgehalten werden. EKZ ist 
zum Einmessen der Kabelrohranlage 
aufzufordern. Aufwände zum nachträglichen 
Orten der Leitung werden verrechnet.

Demontage oder Stilllegung

Kabeleinzug MS / NS / ÖB

Kabeltrasse (Tiefbau)

TRASSE/LEITUNGEN

Legende - Projekt

 Für die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Leitungen ist der Unternehmer verantwortlich, erhaftet f ür Schäden.
 Dieser Plan ist nur f ür EKZ-Leitungen verbindlich. Alle übrigen Werkleitungen sind bei den zust ändigen Ämtern abzukl ären.

Die Standorte der Kandelaber sind durch die Gemeinde oder Bauleitung abzuklären

Leuchtenwechsel

Versetzen mit
Leuchtenwechsel

Versetzen ohne
Leuchtenwechsel

Kandelaber und Leuchten

Neubau

Abbruch Kandelaber
und Leuchte

Leuchten
Ausrichtung

Mastwechsel Versetzen best.
Leuchte, Mast neu
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